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RS OGH 1952/10/28 5Os776/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1952

Norm

StGB §10

Rechtssatz

Notstand (Nothilfe) setzt eine Kollision von P ichten voraus, bei der ein Rechtsgut nur durch Aufopferung eines

anderen gerettet werden kann; letzteres muß sich als erheblich minderwertig darstellen (vgl KH 2777, 3952, 3583).

Entscheidungstexte

5 Os 776/52

Entscheidungstext OGH 28.10.1952 5 Os 776/52

Veröff: SSt 23/82

Schlagworte

Vgl jedoch nunmehr den Wortlaut des § 10 StGB; Der aus der Notstandstat drohende Schaden darf nicht

unverhältnismäßig schwerer wiegen als der Nachteil, den sie abwenden soll.
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